
Nur von der Kita-Leitung auszufüllen! Zutreffendes bitte ankreuzen!

Allgemein geltende Kriterien:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Eltern oder allein erziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung (Beruf, Schule, 

Hochschule) nachgehen oder eine solche aufnehmen oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in 

Arbeit im Sinne des SGB II teilnehmen 

besonderer Förderungsbedarf (z.B. Sprach-, Gesundheitsförderung,  Entwicklungsförderung,

schwierige, belastende Familiensituation)

geringe Mobilität der Familie

Geschwisterkind besucht bereits diese Kita

Zuzug der Familie ins Einzugsgebiet der Kita

Elternwunsch 

Zusätzliches Kriterium für Kinder unter drei Jahren:

die Förderung des Kindes ist für seine Entwicklung geboten

Zusätzliche Kriterien für Kindergarten:

anspruchsberechtigtes Kind

älteres Kind

Kind besucht bereits Krippe/Krabbelstube (Anschlussbetreuung)

Zusätzliche Kriterien für Hort:

Schulanfänger 

Kind besucht den Kindergarten der Einrichtung

Wohnungsnähe der Kita

Familie wohnt im engeren  oder erweiterten  (bitte unterstreichen ) 

Einzugsgebiet der Kita
Arbeitsplatznähe

Elternteil arbeitet im Einzugsgebiet der Kita bzw. Kita liegt auf dem Weg 

zwischen Wohnung und Arbeit

Einrichtungsbezogene Kriterien

ungefähre Abbildung der Sozialstruktur des Stadtteils

ausgewogene Gruppenstruktur (Alter, Geschlecht der Kinder) 

Trägerspezifische Kriterien

... z.B. Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde

...

Auswertung: Dringlichkeit der Aufnahme nach Kriterien

hoch mittel niedrig

Notizen

Kriterien für die Aufnahme von Kindern in Kindertageseinrichtungen


